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Beilage zu Nr . > 41 - er Karlsruher Zeitung .
. - HA -.

Samstag , L7 . Juni I8 « S .

Großbritannien .
London , 12 . Juni . Der Prinz vonWaleS wohnte

vorgestern Abend einem von der Zunft der Fischhändler ,
deren Ehrenmitglied er ist , gegebenen glänzenden Festmahle
bei . Außer Sr . Königs . Hoheit befanden sich unter den

Gästen der Herzog von Cambridge , Hr . Gladstone und Lord

Brvugham . Letzterer bemerkle in seiner Erwiederung ans
den , dem Hause der Lords und ihm persönlich zu Ehren aus¬

gebrachten Toast unter Anderm :
Wenn meine Stimme jenseits deS Atlantischen Meeres vernommen

werden könnte , so würde ich unser » dortigen Vettern jagen , daß ihre

besten Freunde , Diejenigen , welche inmitten guten und bösen Geredes

für sie das Wort ergriffen haben , sie jetzt bitten und ersuchen , nach

dem durch großen Mutt , große Beharrlichkeit und nicht geringe mili¬

tärische Geschicklichkeit errungenen Lieg eben so »iel Milde wie Ge¬

rechtigkeit obwalten zu lassen, kein Blutgerüst mit dem Blut von Ge¬

fangenen zu beflecken, sich zu erinnern , daß diese Gefangenen , welche

sie Rebellen nennen , von ibnen als Krieger behandelt worden sind ,
daß sie Waffenstillstände und andere Uebereinkünfte mit ihnen abge¬

schlossen haben und ihre jetzt triumphirende Sache nicht durch Blut¬

vergießen verhaßt machen sollten . Ihre Regierung besteht aus Män¬

nern von großer Geschicklichkeit. Ihr Präsident , Hr . Johnson , hat

sich auS der bescheidensten Stellung zu einer der höchsten in der Welt

«mporgeschwungen . Er hat sich selbst herangebildet , ohne Lehrer lesen
und schreiben gelernt , sich , wenn er auch kein Gelehrter , wie mein

sehr ehrenwerlher Freund ( Gladsione ) , geworden ist , doch in Bezug

aus alle gewöhnlichen Fragen gute Kenntnisse erworben und ist Schritt

für Schritt zur höchsten Stellung im Lande gelangt . Er ist ein

Mann , welcher die persönlichen Eigenschaften besitzt, die ihn befähigen ,
jenem trefflichen Mann , dessen Ermordung von ganz Europa so auf¬

richtig beklagt wurde , im Amt nachzufolgen . Möge e« sich zeigen ,
daß er auch an Milde und Gerechtigkeit sein Nachfolger ist . Nur

durch Milde und Gerechtigkeit werden die Amerikaner sich der Krisis
im Schicksal ihres Landes gewachsen zeigen und jenes Werk vollbrin¬

gen , das ihnen obliegt , das Werk nämlich , dem großen amerikani¬

schen Festland Harmonie und Eintracht wieberzugeben . Ich hoff «,
daß meine Worte über das Atlantische Meer dringen werden . Sie

drücken - darauf können die Amerikaner sich verlassen — die Ansicht
von ganz England und Europa über diese große und wichtige Frage aus .

Die „ Times " bringt heute einen Artikel gegen Hrn . v . Bis¬
marck . Ihre Betrachtungen laufen , wenn sie auch den preu¬
ßischen Verfassungsstreit nicht unberührt lassen , doch haupt¬
sächlich auf ein Plaidoher für Dänemark und ein Verdam -

mungsurtheil wegen der Losreißung Schleswig -Holsteins von
Dänemark hinaus .

vermischte Nachrichten .
— Aufsehen erregt gegenwärtig in München die Ausstellung eine «

großen historischen Bilde « von A . v . Ramber g . Das Gemälde , im

Auftrag des verstorbenen Königs Mar gefertigt , ist für die Gallerte

des Marimilianeums bestimmt , welche zu Nutz und Frommen der

dort siudirenden Jugend die großen Momente der Weltgeschichte der

bedeutendsten Kulturvölker darstellt . Eben dahin gehören bekanntlich

Kaulbach
' s Salamis , A. Müller '« HvchzeitSfeier Alexander ' « zu Ba¬

bylon , Feltz
' Barbarossa vor Heiniich dem Löwen , Echter

' s Hunnen¬

schlacht auf dem Lechfeld , und zahlreiche andere . Ramberg
' S Bild stellt

den Empfang einer orientalischen Gesandtschaft durch Friedrich >l . von

Hohenstaufen zu Palermo dar .
— Neu >Pork . Die Frage , wie es mit der Wiederaufnahme der

Baumwoll - Kultur in den Südstaaten und mit der Einsüh -

rung freier Arbeit steht , beschäftigt gegenwärtig die gesammte ameri¬

kanische Presse . Da « Neu -Porker , Handelst ) !. ' , ein in der Regel nüch¬

tern denkende « Blatt , spricht darüber folgende Ansichten aus : Die

Einführung eines neuen Arbeitersystcms war an andern Orten und

in früher » Zeiten nie von unmittelbarem gutem Ei folg . Die erste
Generation erntet selten die Früchte eines solchen Systemwechsels . ES

wird lange währen , bi« der Neger sich gewöhnt haben wird , für fest -

gestellte Löhne zu arbeiten . Zwar wird vielseitig die Behauptung

ausgestellt , er könne sofort einen Lohnvertrag mit seinem bisherigen
Herrn abschließen ; doch dagegen sträubt er sich , wenn übereinstimmen¬
den Berichten aus dem Süden zu trauen ist , v . rerst ganz entschieden .
Lie Pflanzungen sind gegenwärtig säst ganz verödet , und cS ist nicht

wahrscheinlich , daß sie durch Einwanderungen sofort wieder bevölkert

werden . Denn in der Regel zieht es den Weißen nicht nach dem

Süden , um sich seinen Lebensunterhalt daselbst durch Arbeit zu ver¬
dienen . Dabei wählt er sich fruchtbareren Boden . Es wird daher
längerer Zeit bedürfen , bi« der Süden wieder zu Wohlstand und Pro¬
duktivität gelangt , und während dieser Zeit wird e« viel Noth , Ar -

muth und Jammer , zumal unter der Negerbevölkerung , geben . Letztere
kommen jetzt haufenweise in die großen Städte , und überfüllen sie.

Im Allgemeinen leben sie dem Wahn , daß die Tage der Arbeit für sie
überwunden seien. Der Begriff Freiheit vermischt sich in ihrem Denken
mit dem Begriff des NichtSlhunS .

^ Karlsruhe , 13 . Juni . ( Großh . Verwaltungs -

Gerichtshof . ) In der heutigen öffentlichen Sitzung , in welcher

die Verhandlungen von dem Vorsitzende)! Rath des Gerichtshofs ge
leitet wurden , kamen vier Fälle zur Erl -digung , von denen drei die

Zulassung zum Antritt des angebornen Bürgerrechts betraf,n . In
allen diesen drei Fällen wurde der Rekurs der Bewerber gegen die

abweislichen Verbescheidungen °der betreffenden Bezirksrälhe ( Kreiburg .
Lörrach und St . Btasien ) , in Uebereinstinnnung mit den Anträgen
des Vertreters des SlaalSintecesses , Hrn . Minisierialraths v . Dusch ,
als unbegründet verworfen , und zwar in zwei Fällen wegen des Leu¬
munds der Bewerber als offenkundig schlechter Haushält -r . im dritten

Fall wegen des mangelnden Nachweises eine « den Unterhalt einer

Familie sichernden Nahrungszweiges .
Der vierte Fall , in Sachen der Gerber A . Krafft u . Genossen

von Weinheim gegen die Fabrikanten Heintze und Freudenberg da¬

selbst, wegen Benützung , beziehungSweffe Verunreinigung des Grundel -

bach« , war sowohl hinsichtlich der Frage der Zuständigkeit der V -r -

waltungsgerichte , als auch bezüglich der Frage der Statthaftigkeit deS

Rekurses von Interesse . Die Beklagten besitze » die große Glanzleder -

Fabrik in Weinheim , zu deren Betrieb das Wasser aus der vorüber¬

fließenden Grundelbach benützt wird . ES liegt in der Natur der Sache ,
daß durch die in eimr solchen Fabrik vorkommenden verschiedenarti¬
gen chemischen und '

technischen Operationen das Wasser de « Baches
vielfach verunreinigt wird . Die Kläger behaupten nun , daß ihre
unterhalb der Fabrck gelegenen Gerbereien , die auf die Benützung des

Wassers aus der Grundelbach angewiesen seien , durch die Verunreini¬

gung deS letzter» wesentlich benachlheiligt und oft gar .z in ihrem Be¬
trieb gehemmt würde » , wie dieselbe auch in janitätspolizeilicher Be -

ziehung und sür Landwirthschaft und Viehzucht schädlich sei . Sie
traten deßhrlb bei dem Bezirksamt Weinheim mit einer Klage aus ,
in welcher sie , unter Berufung auf die Bestimmungen des Gcwerbe -

gesetzes und der Vollzugsverordnung dazu über schädliche Gewerbs -

anlageu , das Begehren stellen , daß die Beklagte » sür schuldig erklärt
werden sollen , auf ihre Kosten solche Vorkehrungen zu lrefsen , welche
geeignet seien , die durch die Benützung des GrundelbachwasserS für
ihre Fabrik entstehenden Nachlheile zu beseitigen oder doch thunlichst
zu verringern . Die Beklagten läugnen die Verunreinigung des Grun¬
delbachwassers durch ihren Fabrikdeirieb nicht , behaupten aber , daß
der von den Klägern hervorgehobene Nachtheil nicht in dieser Verun¬
reinigung allein , sonder » darin hauptsächlich seinen Grund habe , daß
unterhalb der Fabrik , bei dem sog. Herenlhurm , in Folge eims Hoch¬
wassers v . I . 1859 sich eine Vertiefung , ein sog . Gumpen , gebildet
habe , der den schnellen Abfluß des Wassers und insbesondere der darin
befindlichen schädticheu Bestaüdlheile ans ihrer Fabrik verhindere .
Die Beklagten glauben daher nicht schuldig zu sein , aus ihre Kosten
an ihrer Fabrik Vorkehrungen zu treffen , sondern verlange » , daß der
Grundelbach aus Lffeulliche Kosten regulirl werde , wodurch die beklag¬
ten Mißstände von selbst wegsallen würde » . Das Bezirksamt ordnete
hieraus eine Erp -nise durch einen von ihm als Sachverständigen er -
nam ten Chemiker au , und gab Weisung , daß die von dieiem ver¬
langten Proben des Bachwassers in reinem und in verunreinigtem
Zustand von dem Amlsdiener zu einer von den Klägern zu bestim¬
mende » Zeit , unter Beizug beider streitenden Theile , erhoben werden
sollen . Gegen diese BeweiSversügungen ist nun , da das Bez rksaml

aus erhobene Einsprache dabei deharrie , der Rekurs an den Berwal -

tungs - Gerichlshos auSgesührt , welchen beule der Anwalt der Beklag¬
ten in längerem Vortrag zu rechtfertigen suchte.

Er berief sich zum Nachweis der Zuständigkeit d . r VerwaltungSge -

richle aus den 8 5 Ziff . 8 des Verwaltaugsgesetzes , wornach Streitig¬
keiten des öffentlichen Rechts über die Benützung des Wassers von
den VcrwaltungSgerichten zu entscheiden sind . Die Zulässigkeit deS
Rekurses , obwohl anerkannt wurde , daß im Allgemeinen ein solcher
gegen prozeßleilende Verfügungen nicht statlfindc , wurde damit zu be¬

gründen gesucht , daß im vorliegenden Fall es sich um Verfügungen
handle , die an offenbarer Nicht gleit leiden , und daß nach 8 92 der
Verfahrens Verordnung die Nichtigkeitsbeschwerde in der Form des
Rekurses zu jeder Zeit zugelassen werde . I » der Sache selbst wird
die Beschwerde darein gesetzt , daß nur ein Sachverständiger , und

zwar ein Chemiker aufgestellt worden sei , während die Beklagten die
Erhebung eines Gutachtens der Oderdireklion des Wasser - und Stra¬
ßenbaues verlangen , und daß die Erhebung der Wasserproben durch
den AmtSdiener , anstatt in einer zu bestimmenden Tagsahrt angeord¬
net sei . Der Anwalt der Kläger , Hr . Fass von Heidelberg , bestritt
die Kompetenz des Gerichtshofs nicht , beantragte aber die Verwerfung
des Rekurses als unstatthaft , da nach 8 75 der VerfahrenS - V .O . ein
Rekurs nur zulässig sei , wo das rechtliche Interesse einer Partei durch
eine Verfügung beeinträchtigt sein kann , diese Möglichkeit aber bei

prozeßleitenden Verfügungen auSgeschlosfln sei . Auch der 8 92 der

angeführten Verordnung könne dem Rekurs keinen Eingang verschaf¬
fen , da einmal von einer Nichtigkeit der angefochtenen Verfügungen
keine Rede sein könne , und auch selbst daun , wenn dieselben einen
wesentlichen formellen Mangel deS Verfahrens enthalten würden , nach
der Bestimmung des 8 92 nicht sie selbst , sondern nur das seiner Zeit
darauf gebaute Erkennlniß in der Hauptsache als nichtig angcfochten
werden könnte . Der Vertreter des StaatSinieresseS , Hr . Ministerial -

rath Turban , sprach sich in erster Linie sür die Unzuständigkeit der
Verwaltungsgerichte , eventuell für die Unstatlhastigkeil des Rekurses
aus . In crsterer Beziehung machte er namentlich geltend , daß nicht für
alle Verhandlungen und Verfügungen über die Benützung des Mas¬

se , s die Ve,waliungsgerichte znständigj . !eien , sondern nur da , wo es
sich um eigentliche Streitigkeiten , des öffentliche» Rechts bandle . Daran
fehle es im vorliegenden Fall , wo nur allgemeine polizeiliche Anord¬
nungen in Frage seien. Ter Gerichtshof ibeilte diese Anschauung
nicht , sondern nahm einen törmlichen Rechtsstreit zwischen einzelnen
als Prozeßgegu . r ailsgelrelenen Beiheft igten über Ansprüche und Be >.
bmdlichkeiien des öffentlichen Recht « bezüglich der Benützung des frag¬
lich - » Wassers als vorhanden und damit seine Zuständigkeit al « de -
gründe ! an . Dagegen wurde der Rekurs als unstatthaft verworfen ,
weil die angefochtenen prozeßleitenden Veriiigungenen , durch welche
keinem Theil Etwa « zu - oder aberkannt worden sei , da « rechiliche In¬
teresse der Rekurrenlen nicht beeinlrächltgen können , daher es au der
Voraussetzung des 8 75 der Verfahrknsveroidnung fehle , und weil
auch nicht die l^ csahr eines solchen Nachtbeils nachgewiese » sei , der
nicht durch den Rekurs gegen das künftige Enderkennlniß gehoben
werden könnte , unter welcher Voraussetzung allein nach Analogie de ,
bürgerlichen Prozeßordnung ( 8 371 ) ein Rekurs gegen prozeßleileude
Verfügungen zugelassen werden könnte .

Karlsruhe , 13 . Juni . ( Großh . Kreis - und Hofge¬
richt . Strafkammer . ) I ) Anklage gegen Ludwig Geiß von
Liedolshcim , wegen Wideisetzlichkeii . Am ii . Nov . v . I ., Abends zwi¬
schen 10 '/r und UO/x Uhr , erhielt Ortspolizetdirner Roth von Licdots -
heim , während er in Ausübung seines Dienstes eine giößere Anzahl
junger Leute , die sich ruhestörend aus der Straße umhertijeden , zur
Ruhe und nach Hause wies , von hinten eilten Prügelstreich aus den
Kopf , der ihn zu Boden stürzen machte . Er selbst wußte nicht anzu -

gebe » , von wem er den Streich erdalte » ; es traten aber eine Reihe
von Umständen zu Tage , welche der glvßh . Staatsbehörde Grund
gaben , deshalb Anklage gegen Ludwig Geiß zu eiheden . In erster
Reibe kam hier ein Wortwechsel i » Betracht , de » der Angeklagte , ein
ausweislich früher ergangener Erkenntnisse zu Naufhändelu geneigter
junger Mensch , kurz vor der Thal mit dem Polizeidiener gehabt balle ,
sowie der weitere Umstand , daß sich der Angeklagte gleich nachher ver -
steckte ; ferner gaben mehrere Zeugen an , daß kurze Zeit nachdem
Vorfall , noch in der gleichen Stacht , Geiß sich ihnen gegenüber der
Thai berühmt hatte ; und andere Zeugen sagten aus , daß der Pvtizei -
diener selbst die Ueberzeugung vo » der Thäterschast des Geiß ausge¬
sprochen , aber dabei bemerkt habe , er könne es nicht angeben , weil
Geiß der Sohn des Bürgermeisters sei ; hiervon wollte freilich Roth
nichts wissen . — Während nun zur Unterstützung der Anklage kein

Augenzeuge aufgerufen werden konnle , deponirte ein Zeuge , Heinrich
Leitz, er habe gesehen , daß nicht der Angeklagte , sondern Friedrich Heil
den Streich geführt habe , nachdem er ihn , den Zeugen , vergeblich dazu
aufgefordert hätte ; hiergegen aber machte Friedr . Heil geltend , daß er

zur fraglichen Zeit in dem Hause des Michael Mainzer gewesen sei,
und es wurde diese Behauptung durch drei Zeugen mit ziemlich viel
Bestimmtheit dahin bestätigt , daß er vor 10 Uhr dorthin gekommen ,
und erst ganz kurz vor 11 Uhr weggegangen sei ; geschwächt wurde aber
diese Aussage dadurch , daß » ach Versicherung eines Gendarmen und
des Polizeidieners , die Tochter Mainzer ' « diesen Personen angegeben
hatte , Heil habe , als er damals in ihr Haus kam , erzählt , eben habe
der Polizeidiener Sckläge bekommen . Nach Lage der Belastung «- und

EntlastungSbeweije vermochte der Gerichtshof eine Ueberzeugung von
der Schuld des Ludwig Geiß nicht zu gewinnen , und erfolgte daher
dessen Freisprechung .

2 ) Anklage gegen Paul NieS von Malj .b , wegen Wilderei . Der
Angeklagte war am 8 . Sept . v . I ., Abends , von einem Jagdhüler
aus fremdem Jagdbezirk mit einem Gewehr bewaffnet und vermummt
betreten worden , und batte sich seiner Verhaftung dadurch widersetzt ,
daß er mit Schießen drohte . Er wurde seines Läugnens ungeachtet
sür überwiesen erachtet und wegen durch Vermummung und Wider¬
setzlichkeit erschwerter Wilderet zu 6 Monaten Arbeitshaus oder 4 Mo¬
naten Einzelhaft verurtheill .

3 ) Anklage gegen Martin Sälzler und Joseph Slortz von Wie -

senlhal , wegen Diebstahls . Im März d. I . waren die beiden Genann¬
ten in einen Keller eingestiegen und Hallen daraus mehrere Flaschen
rotben Wein entwendet ; es wurde deßhalb gegen Jeden von ihnen auf
6 Wochen Amtsgefängniß , geschärft durch 8 Tage Hungerkost , erkannt .

Marktpreise .
Ergebniß des am 10 . und

abgehaltenen
Verkauf . Ganze Ber -

Ztnr .
913

Getreide -

gattung .
Keinen
Roggen
Gerste
Bohnen
Erbsen
Mischelfrncht
Wicken
Haber
Esparsette

38

132

kaufssumme .
5024fl . 44 kr .

- fl . kr .
- fl. - kr .
18 fl. - kr .
- fl. - kr.

126 fl . 30 kr .
- fl . - kr. - fl .

527 fl . 25 kr. 4 fl .

13 . Juni 1865 zu Villingen
KetreidemarkteS .

Preis Ausschlag Abschlag
per Ztnr . per Ztnr . per Ztnr .
5fl . 30kr . - fl 4 kr. - fl . — kr . ,

- fl . - kr. - fl . — kr. - fl . — kr .
- fl . - kr. fl . - kr. - fl . — kr .

3 fl . - kr. - fl . - kr. fl . 30 kr .
- fl. - kr. - fl . — kr. — fl . - kr.

3 fl . 19 kr. — fl . 9kr . — fl . — kr .'
kr. - fl . - kr. — fl . — kr .
kr. - fl . - kr. - fl . 5kr .

fl . - kr. - fl . - kr. - fl . - kr. — fl . — kr.

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Hcrm . K roenlein .

V .426 . Nr . 13,744 . Freiburg . ( Bekannt¬

machung . ) Nach Beschluß vom Heutigen , Nr .
13,744 , wurde heute unter O .Z . 144 die Firma
F . X . Deckel in Freiburg in das Firmenregister da¬

hier eingetragen . Inhaber ist Franz Xaver Deckel ,
nach dessen Ehevertrag vom 5 . Febr . 1863 mit Adel¬

heid , ged . Gehry , jeder Theil 100 fl . in die Gemein¬

schaft einwirst , und alles übrige gegenwärtige und zu¬
künftige Vermögen davon ausgeschlossen ist . Freiburg ,
den 7 . Juni 1865 . Großh . bad . Amtsgericht . Dietz .

V .424 . Nr . 4896 . Baden . ( Bekanntma¬

chung . ) Unter O .Z . 132 wurde heute zum Firmen¬
register eingetragen die Firma » Moritz Rothschild
in Baden ". Inhaber ist Moritz Rothschild , ver -

heiratheter Handelsmann von Nordstetten . Ehever¬

trag ck. ä . Nordstetten , dm 18 . Dezbr . 1860 , mit Ju¬
lie , grb . Brettauer , wornach die würitemdergische
landrechtliche ErrungenschaftSgemeinschaft festgesetzt ist .

Baden , den 27 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Zech .
B . 425 . Nr . 3598 . Neckarbischofsheim . (̂ Be¬

kanntmachung . ) Die Ehefrau de« unter O .Z . 8
de« Firmenregister « eingetragenen Kaufmann « Ludwig
Hase von hier , Margaretha , geb . Arn o ld , ist gestor¬
ben . Derselbe hat sich zum zweiten Mal mit Karoline ,
geb . Lehmann , verehelicht .

Ehevertrag ck. ü . Neckarbischofsheim » den 22 . Mai
1865 , wornach jeder Theil 25 fl . in die Gütergemein¬
schaft einwirst , dagegm alle « übrige gegenwärtige Ver¬

mögen der Brautleute davon ausgeschlossen bleibl .
Neckarbischofsheim , den 7 . Juni 1665 .

Großh . bad . Amtsgericht .
Hornung .

V .450 . Nr . 14,360 . Karlsruhe . ( Bekannt¬

machung . ) Unter O . Z . 188 des Firmenregisters
wurde heute dahier eingetragen : »An die Stelle des
verstorbenen Herrn Minisierialraths Amann wurde

Herr Ministerialrath Nikolai nach 8 78 der Statu¬
ten zum Mitglied « de- aktiven VerwaltungSratheS
der Allgemeinen VersorgungSanstalt im Großherzog -

thum Baden ernannt .
Karlsruhe , dm 13 . Juni 1865 .

Großh . bad . Amtsgericht .
» . Vincenti .

Z . t.470 . Nr . 8432 . Offendurg . ( Versäu -

mungSerkenntniß . )
I . S .

Gemeinde Waltersweier gegm unbe¬
kannte Dritte , Erwerb von Grund¬
stücken betr .

Unter Bezug aus unsere Aufforderung vom 25 . März
d. I . , Nr . 4649 , werden die Aufgesordertm , aber nicht
Erschienenen im Berhältniß zu dem neuen Erwerber
der dort bezeichneten Grundstücke die nicht angemeloe -
ten lehenrechllichm oder fideikommiffarischen Ansprüche
oder dinglichen Rechte sür erloschen erklärt .

Offendurg , den 10 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Roth .



Z .r .449 . Civilkammer Nr . 1131 . Freiburg .
( Urtheil . ) In Sachen der Valeria Glöckner ,
Ehefrau des Andreas HLspele von Breisach , gegen
ihren Ehemann , VermögenSabsonderung betr . . wurde
heute durch Urtheil erkannt , daß das Vermögen der
Klägerin , im Betrag vom 590 fl . , von dem des Be¬
klagten zu sondern sei. Dies wird zur Kenntniß der
Gläubiger öffentlich bekannt gemacht .

Freiburg , den 15 . Mai 1865 .
Großh . Kreis - und Hvfgericht ( Civilkammer ) .

v . Litschgi .
HeinSheimer .

Z .t .427 . Nr . 4962 . Bübl . ( Urtheil . ) In
Sachen der Ehefrau des Josef Eckstein von Varn¬
halt , Rosine , geb . Reis , gegen ihren Ehemann , Ver -
mögensabsonderung betrffd . , wird zu Recht erkannt :
ES sei das Vermögen der Klägerin von dem ihres
Ehemannes zu sondern und ihr in eigene Verwaltung
zu übergeben , unter Verfällung des Beklagten in die
Kosten . V . R . W . So geschehen Bühl , den 6 . Juni
1865 . Großh . bad . Amtsgericht . M u ß l e r .

Z . r . 509 . Karlsruhe . ( Bekanntma¬
chung .) Aus die Vermögensabsonderungsklage der
Ehefrau des Schneiders Josef Flu mm , Josephine ,
geb. Günth , in Pforzheim , gegen ihren Ehemann ,
wurde heute erkannt :

. Die Klägerin sei für berechtigt zu erklären ,
. ihr Vermögen von den, ihres Ehemanns ab -
, zusondern , und habe Letzterer die Kosten des
»Verfahrens zu tragen .

"
Dies wird gemäß 8 1059 der Pr . Ord . zur Kennt -

nißnahme der Gläubiger öffentlich bekannt gemacht .
Karlsruhe , den 27 . Mai 1865 .

Großh . Kreis - und Hofgericht , Zivilkammer I .
Reiner .

v. Berg .
Z .r .487 . Nr . 1038 . Mannheim . ( Bekannt¬

machung .)
In Sachen

der Susanns , geb . Bauer , Ehefrau
des Franz Bundschuh in Weinheim ,
Kl . ,

gegen
ihren Ehemann , Beklagten ,

Vermögensabsonderung betr .
Beschluß .

Die Ehefrau des Nagelschmieds Franz Bundschuh
von Weinheim , Susann » , geb . Bauer , hat eine
Klage gegen ihren Ehemann auf VermögenSabsonde -
rung dahier eingereicht .

Zur öffentlichen Verhandlung ist Tagfahrt aus
Montag den 11 . September d . I . ,

Vormittags 9 Uhr ,
anberaumt ; was hierdurch bekannt gemacht wird .

Mannheim , den 6 . Juni 1865 .
Großh . Kreis - und Hvfgericht .

Zivil -Kammer II .
Der Vorsitzende :

L o e w i g .
Straub .

Z .t .459 . Nr . 6123 . Durlach . ( Aufforde¬
rung . )

I . S .
des Georg Jakob Müller von Grö -
tzingen , z. Zt . in SanduSky , Staat
Ohio in Nordamerika , vertreten durch
seinen Bevollmächtigten , Schmiedmei -
fler Karl Friedrich Fießler von Grö -
tzingen ,

gegen
unbekannte Dritte ,

Aufforderung betr .
Der Kläger besitzt auf Grund einer Vermögens¬

übergabe von Seiten seiner Mutter , der Christoph
M üller 'S Wittwe , eine Wiese von 26 Ruthen alten
oder 57 Ruthen 52 Fnß neuen Maßes im Roggenbühl ,
Gemarkung Durlach , neben Christoph Heim und Karl
Gierig .

Der Gemeinderath verweigert die Gewähr des Ei¬
genthums wegen mangelnden Eintrags der ErwerbS -
urkunde zum Grundbuch von Seiten der Christoph
Müller ' S Wittwe .

Auf Antrag des klägerischen Bevollmächtigten wer¬
den alle Jene , welche an der erwähnten Liegenschaft
in deck Grund - und Pfandbüchern nicht eingetragene ,
auch sonst nicht bekannte , dinglich « Rechte , Ichmrecht -
liche oder stdeikommissarische Ansprüche haben oder zu
haben glauben , aufgefordert , solche

binnen 2 Monaten
dahier zu begründen , widrigenfalls sie dem jetzigen
Berechtigten gegenüber verloren gehen .

Durlack , den 9 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Goldschmidt .
rät . Diehm , Akt .

A.t .450 . Nr . 3370 . Kork . ( Ocffentliche
Aufforderung . ) Michael Schneider V. von
Rheinbischofsheim , Löwenwirth Daniel Hauß von
da , die Ehefrau desselben , Friederike , geborne Scher¬
witz , Landwirth Richard Scherwitz von dort , Land¬
wirth Philipp Lasch von dort , die Ehefrau desselben,
Elisabeth » , geborne Scherwitz . Landwirth Ludwig
Sch er Witz von HauSgereuth , Ochsenwirth Friedrich
S ch e r w i tz zu Neufrcistett , Peter Hottel von HauS¬
gereuth , die Ehefrau desselben , Dorothea , geborne
Sch er Witz , Abraham Scher witz von Rheinbi -
schofSheim , Michael Scherwitz von Diersheim , die
Ehefrau desselben, Barbara , geborne Sch er witz , und
Albert , Louise und Hermann Scherwitz , minder¬
jährig , unter Vormundschaft des Michael Bliß von
Rheinbischofsheim , besitzen in Rheinbischofsheim ein
Wohnhaus sammt Stallung , Haus - , Hof - und Gar -
tenplatz , einerseits neben Friedrich Dennler , anderseits
neben Friedrich Schneider IV . , oben auf den Mühl¬
weg , unten theilweis aus die Dorfgaffe und theilweis
auf Friedrich Dennler stoßend , das früher für die
Kleinkinderschule benützt , unterm 26 . August 1853
von den Auffvrdernden , resp . deren Recht - vorgängern ,
zu diesem Behuf gekauft und zum Grundbuch einge¬
tragen wurde , jedoch ungenügend , weßhalb die Gewähr
weiterer Veräußerungen versagt wurde . — Auf An¬
trag der Besitzer werden nun gemäß 8 684 P .O . alle
Diejenigen , welche dingliche Ansprüche an die Grund¬
stücke machen können und wollen , aufgesordert , solche

binnen 2 Monaten
dahier anzumelden oder geltend zu machen , widrigen¬
falls solche dem neuen Erwerber gegenüber verloren
gehen .

Kork , den 31 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

E i s e l e i n .
Z .t .422 . Nr . 4053 . Oberkirch . ( Aufsorde -

rung . ) Die Gemeinde Oedsbach hefitzl in der Ge¬
markung Oedsbach folgende Liegenschaften , welche aber

nicht im Grundbuch der Gemeinde eingetragen sind ,
nämlich :

1 ) 26 Morgen 52 Ruthen Wald in der Hintern
Alm , einerseits Georg Büchele , anderseits selbst ;

2 ) 11 Morgen 198 Ruthen Ackerland in der Hin¬
tern Alm , einerseits selbst , anderseits Mathias
Rohrer ;

3 ) 9 Morgen 207 Ruthen Ackerland in der Vor¬
der» Alm , einerseits Weg , anderseits Anton

. Schweiger ;
4 ) 1 Morgen 50 Ruthen Ackerländern Steig , einer¬

seits Weg , anderseits Christian Huber ;
5 ) 213 Ruthen Ackerland auf der Alm , einerseits

Weg , anderseits Georg Welle ;
6 ) 222 Ruthen öffentlichen Gemeindeplatz beim

Schulhaus ;
7 ) eine Kapelle mitten im Ort ;
8 ) ein SchulhauS mitten im Ort .
Auf Antrag des Gemeinderaths werden nun all «

Diejenigen , welche persönliche oder dingliche Ansprüche
an diese Liegenschaften zu haben glauben , aufgefordert ,
diese Ansprüche

binnen 4 Wochen
geltend zu machen , widrigen « der Gemeinde gegenüber
die lehenrechtlichcn oder fidcikommissarischen Ansprüche
oder dinglichen Rechte verloren gehen .

Oberkirch , den 9 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Wänker .
Z . t.435 . A .G Nr . 4161 . Adelsheini . ( Schul¬

denliquidation .) Gegen die Verlaffenschaft
des Zachäus Gänswürger von Schlierstadt haben
wir Gant erkannt und Tagfahrt zum Richtigstellungs¬
und Vorzugsverfahren auf

Montag den 3 . Juli l . I . ,
Morgens 8 Uhr ,

anberaumt .
Alle , welche aus irgend einem Grunde Ansprüche an

die Gantmasse machen wollen , werden aufgefordert ,
solche in dieser Tagsahrt , bei Vermeidung des Aus¬
schlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden
und zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unterpfands¬
rechte zu bezeichnen , die der Anmeldende geltend machen
will , auch gleichzeitig die Beweisurkunden vorzulegen ,
oder den Beweis mit andern Beweismitteln anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Gläubigerausschuß
und Massepfleger ernannt , auch ein Borg - oder Nach¬
laßvergleich versucht , und es sollen die Nichterschei¬
nenden in Bezug auf Borgvergleiche und jene Er¬
nennungen als der Mehrheit der Erschienenen beitre¬
tend angesehen werden .

Den im Ausland wohnenden Gläubigern wird auf¬
gegeben , spätestens bis zur Liquidalionstagfahrt einen
im Jnlande wohnenden Gewalthaber zum Empfang
aller Einhändigungen an die Parlhie auszustellen , wi¬
drigenfalls denselben alle weitern Verfügungen ledig¬
lich mittelst der Post zugesendet würden .

Adelsheim , den 2 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Bärenklau .
Z . t.473 . Nr . 3278 . Philippsburg . ( Schul¬

denliquidation . ) lieber das Vermögen des Land -
« irlhS Heinrich Herdt » . von Philippsburg haben
wir Gant erkannt , und Tagsahrt zum RichtigstellungS -
und Vorzugsverfahren auf

Freitag den 7 . Juli d . I . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Gerichtskanzlei angeordnet .
Alle Diejenigen , welche aus was immer für einem

Grunde Ansprüche an die Gantmasse machen wollen ,
werden daher aufgefordert , solche in der angesetzten
Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der
Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte ,
schriftlich oder mündlich anzumelden , und zugleich
die etwaigen Vorzug «- oder Unterpfandsrechte zu be¬
zeichnen , die der Anmeldende geltend machen will ,
mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden oder
Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

In derselben Tagfahrt wild ein Massepfleger und
Gläubigcrausschuß ernannt , ein Borg - und Nachlaß¬
vergleich versucht werden , und sollen in Bezug aus
diese Ernennung , sowie den etwaigen Borgverglcich , die
Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen
beitretend angesehen werden .

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben einen
im Jnlande wohnenden Gewalthaber für den Empfang
der Einhändigungen anher namhaft zu machen , indem
sonst die Zustellung weiterer Verfügungen und Er¬
kenntnisse an dieselben durch Zusendung auf der Post
erfolgen würde .

Philippsburg , den 11 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

H immelspach .
Haas , Akt .

Z . t . 434 . Nr . 13,969 . Kreiburg . ( Aus¬
schluß e r k e n n t n i ß.)

Die Gant der SonnenwirthS Philipp
Frey von Kirchzarten betr .

Alle diejenigen Gläubiger , welche ihre Forderungen
vor öder in der heutigen Tagfahrt nicht angemeldet
haben , werden hiermit von der vorhandenen Masse
ausgeschlossen .

Freiburg , den 8 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

G a l u r a .
Z . t.469 . Nr . 3542 . Neckargemünd . ( Aus -

schlußerkenntniß . )
I . S .

mehrerer Gläubiger
gegen

die Gantmasse des -j- Metzgers Friedr .
Götz von hier ,

Forderung und Vorzugsrecht betr .
Beschluß .

ES ergeht
AuSschlußerkenntniß .

Alle diejenigen Gläubiger , welche bis zur heutigen
Tagfahrt ihre Forderungen nicht angcmeldet haben ,
werden von der vorhandenen Gantmasse ausgeschlossen .

V . R . W .
Neckargemünd , den 8 . Juni 1865 .

Großh . bad . Amtsgericht ,
v. Stetten .

Z .t .423 . Nr . 6690 . Lahr . ( AuSschlußer -
kenntniß .) In der Gant des -j- Kaufmanns Jo¬
hann Georg Mayer von Lahr werden alle Diejeni -

en , welche vor oder in der heutigen Schuldenrichtig -
ellungs -Tagfahrt ihre Forderungen nicht angemeldet

haben , damit von der vorhandenen Masse ausge¬
schlossen.

Lahr , den 7 . Juni 1865
Großh . bad . Amtsgericht .

W i l ck e n S.

Z . t . 442 . Nr . 4610 . Bonndorf . ( Ent¬
mündigung .) Katharina Fischer von Ewat -
tingen wurde unterm 21 . April d . I . wegen Blödsinns
entmündigt und unterm 30 . Mai d . I . Joseph N S -
gele von Ewattingen als deren Vormund ernannt .

Benndorf , den 10 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

S ch ö n l e.
Z . t .446 . Nr . 4685 . Uebe klingen . ( Ent¬

mündigung .) Unterm 26 . v . M . haben wir die
Entmündigung gegen Bäcker Johann Baptist Satt¬
ler von hier wegen Wahnsinns erkannt . Als Vor¬
mund desselben ist Bäcker Jakob Brecht von hier auf¬
gestellt worden .

Ueberlingen , den 6 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

D i e t s ch e.
Z . t .465 . Nr . 7280 . Engen . ( ErbschaftS -

ci » Weisung . ) Nachdem innerhalb der gestellten
Frist keine Einsprache erhoben wurde , wird nunmehr
die Wittwe des Johann Dietrich von Neuhausen in
Besitz und Gewähr der Verlaffenschaft ihre « Eheman¬
nes cingewiesen .

Engen , den 4 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Z e P f.
Z . t .440 . Nr . 3517 . Neckargemünd . ( Auf¬

forderung .)
Die Bitte der Wittwe des Valentin
Seifert von Dilsberg , Katharina ,
geb. Ohl Hauser , um Einweisung in
die Gewähr der ehemännlichen Verlas¬
senschaft .

Katharina , Wittwe des Valentin Seifert von
Dilsberg , geb . Ohlhauser , hat um Einsetzung in
Besitz und Gewähr der Hinterlassenschaft ihre « Ehe¬
mannes nachgesucht ; etwaige Einsprachen gegen dies
Gesuch find

binnen 2 Monaten
dahier zu erheben .

Neckargemünd , den 8 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Stetten .
Z .t .381 . Nr . 4682 . Ladenburg . ( Auffor¬

derung . ) Susanns Siegel , geb. Brunner ,
Wittwe des am 13 . August v. I . verstorbenen Tag¬
löhners Theobald Siegel von hier , hat um Ein¬
weisung in Besitz und Gewähr der Verlaffenschaft
ihres Ehemannes gebeten .

Diesem Begehren wird entsprochen werden , wenn
nicht

innerhalb 4 Wochen
dahier Einsprache erhoben wird .

Ladenburg , den 3 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

E r x l e b e n .
Eberle .

Z,t .472 . Nr . 3409 . Gernsbach . ( Auffor¬
derung . ) Maurergesell Berthold Rund von
Freiolsheim , welcher sich vor etwa 5 Jahren von Hause
entfernt hat , ohne daß bi« jetzt irgend eine Nach¬
richt über seinen derzeitigen Aufenthaltsort eingelaufen
wäre , wird ausgefordert , sich

binnen Jahresfrist
dahier zu stellen , widrigenfalls er für verschollen er¬
klärt und sein Vermögen seinen gesetzlichen Erben in
fürsorglichen Besitz gegeben würde .

Gernsbach , den 13 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Fr . Mallebrein .
Z .t .4l2 . Nr . 4223 . Bor berg . ( Verschollen¬

heitserklärung .) Da Johann Peter Dauben¬
berger von Schillingstadl der Aufforderung großh .
Bezirksamtes Krautheim vom 3 . September 1863 ,
Nr . 6169 , keine Folge geleistet , wird derselbe für ver¬
schollen erklärt und dessen Vermögen seinen erbberech¬
tigten Verwandten gegen Sicherheitsleistung in für¬
sorglichen Besitz gegeben .

Boxberg , den 7 . Juni 1865 . .
Großh . bad . Amtsgericht .

Büchner .
Z .r .524 . Nr . 4336 . Villinge » . ( Schulden¬

liquidation .) Der ledige Uhrenmacher Christian
Braun von Weiler beabsichtigt nach Amerika auszu¬
wandern . Etwaige Ansprüche an ihn sind in der auf
Samstag den 24 . d . M . , Vormittags 9 Uhr ,
anberaumten Liquidationstagfahrt bei Ausschlußver¬
meiden dahier geltend zu machen .

Villingen , den 12 . Juni 1865 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Beck .
Z . t .475 . Pforzheim . ( Schuldenliqui -

dation ) Alle Diejenigen , welche an die Verlassen¬
schaft des verlebten Biiouteriefabrikanten Fridolin
Tschopp dahier eine Anforderung zu machen haben ,
werden hiemit aufgefordert , solche am

Freitag den 23 . Juni 1865 ,
Vormittags 9 Uhr ,

bei dem Unterzeichneten auf dem Rathhause dahier
schriftlich oder mündlich anzumelden und zu begrün¬
den , ansonst dieselben bei der Verweisung des Masse -
vermögenS nicht berücksichtigt würden .

Pforzheim , den 12 . Juni 1865 .
Großh . Distrikts -Notar

Weigand .
Z . t . 471 . Donaueschingen . ( Erbvorla¬

dung .) Franz Xaver und Verena Neuenstein von
Sunthausen sind zur Erbschaft ihrer Mutter , Katha¬
rina Müller , Ehefrau des TaglöhnerS Eugen
Neuenstein von Sunthausen , berufen .

Da deren Aufenthalt nicht bekannt ist, so werden die¬
selben oder derm Rechtsnachfolger aufgesordert , sich

binnen 3 Monaten , von heule an ,
zur Empfangnahme der Erbschaft bei Unterzeichnetem
zu melden , andernfalls solche Denjenigm zugetheilt
würde , welchen sie zukäme , wenn die Vorgeladenen
zur Zeit des Erbansalls nicht mehr am Leben gewesen
wären .

Donaueschingen , den 12 . Juni 1865 .
Röm , großß . Notar .

Z . t . 444 . Eppingen . ( Erbvorladung . )
Jakob Beck von Sulzfeld , vor längerer Zeit nach
Amerika ausgewandert , ist zur Erbschaft der ledig ver¬
storbenen Sophie Pfefferle von Sulffeld berufen .

Da dessen Aufenthaltsort unbekaunl ist, so wird
derselbe auf diesem Wege aufgefordert , seine Ansprüche
an gedachte Erbschaft

binnen 3 Monaten
um so gewisser anher geltend zu machen , al » solche
sonst lediglich Denjenigen zugetheilt würde , welchen sie
zukäme , wenn der Vorgeladene zur Zeit de« Erbanfalls
nicht mehr gelebt hätte .

Eppingen , den 10 . Juni 1865 .
Gtoßh . Notar

C . Bucherer .

Z . t . 436 . Nr . 587 . Salem . ( Erbvorla¬
dung .) Dem Johann Georg Bechtold , ledigem
Schreiner von Frickingen , welcher sich vor 7 Jahren
in die Fremde begeben hat , ist von dem ^ Joh . Georg
Geiger von Brukselden ein Legat von 5 fl . 24 kr . zu¬
gedacht .

Da der Aufenthaltsort des Johann Georg Bech¬
told nicht bekannt ist, so wird derselbe zur Empfang¬
nahme seines Legats mit dem Bemerken vorgela¬
den , sich

binnen 3 Monaten ,
von heute an gerechnet , dahier zu melden , widrigen¬
falls solches Denjenigen zugetheilt würde , welchen e«
zukäme , wenn er zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr
am Leben gewesen wäre .

Salem , den 8 . Juni 1865 .
Großh . bad . Notar

I . Eckstein .

Z . t . 419 . Freiburg . ( Erbvorladung . )
Meinrad Leiber , ledig , von Ehrenstetten ist - ur Erb¬
schaft seiner verstorbenen Schwester , der Joseph Gün -
ter 's Ehefrau , Elisabeth » , geborne Leiber , von Zäh¬
ringen berufen .

Da dessen Aufenthaltsort dahier unbekannt ist , s«
wird derselbe hiermit öffentlich zu der VermögenSauf .
nähme und den Theilungsverhandlungen mit dem An¬
fügen vorgeladcn ,

binnen drei Monaten
seine Erbansprüche geltend zu machen , widrigenfalls
der Nachlaß Denjenigen zugetheilt wird , welchen er
zukäme , wenn der Vorgeladene zur Zeit des Erbanfalls
gar nicht mehr am Leben gewesen wäre .

Freiburg , den 10 . Juni 1865 .
Der großh . Notar

L a u t n e r .
Z . t .449 . Nr . 98 . Umkirch . ( Erb Vorla¬

dung . ) Sibylla Schlegel , verheirathet mit
Schneider Georg Faller , bürgerlich in Gottenheim ,
und Rosalia Schlegel , ledig , von Umkirch , welche
vermißt werden , sind zur Erbschaft ihrer ledigen Schwe¬

ißer Karoline Schlegel von Umkirch berufen .
Dieselben werden zu dm Erbtheilungsverhand -

lungen mit dem Bedeuten öffentlich vorgeladen , daß ,
wenn sie

binnen drei Monaten
nicht erscheinen , die Erbschaft Denen zugetheilt werde ,
welchen sie zukäme , wenn die Vorgeladenen zur Zeit
des ErbanfallS nicht mehr am Leben gewesen wären .

Freiburg , den 10 . Juni 1865 .
Der großh . Notar

L . M e s s y .

Z .t.448 . Nr . 213 . Littenweiler . ( Erb¬
vorladung . ) Johann Emil Schnetz , geboren
zu Littenweiler am 16 . Oktober 1816 , seit vielen
Jahren vermißt , ist zur Erbschaft seines Bruder «
Lorenz Schnetz , Bürgers und TaglöhnerS in Litten¬
weiler , berufen .

Derselbe wird zu den ErbtheilungSverhandlungen
mit dem Bedeuten öffentlich vorgeladen , daß , wenn er

binnen drei Monaten
nicht erscheint , die Erbschaft Denen werde zugetheilt
werden , welchen sie zukäme , wenn der Voraeladene
zur Zeit des Erbansalls nicht mehr am Leben ge¬
wesen wäre .

Freiburg , am 8. Juni 1865 .
Der großh . Notar

L Messy .
Z . t .418 . Staufen . ( Erbvorladung . ) Auf

das am 15 . Juni 1861 erfolgte Ableben des Kauf¬
manns Franz Xaver Martin von Staufen ist des¬
sen Sohn Gabriel Martin , welcher vor mehreren
Jahren nach Amerika gereist , zur Erbschaft berufen .

Da über dessen Aufenthalt und Leben nichts be¬
kannt ist , wird er — oder etwaige Rechtsnachfolger
desselben — hiemit ausgefordert , seine Erbansprüche

binnen drei Monaten
bei Unterzeichnetem Notar um so gewisser geltend zu
machen , als sonst die Erbschaft allein Denjenigen
zugetheilt würde , welchen sie zukäme , wmn er zur
Zeit des Erbanfalls gar nicht mehr am Leben ge¬
wesen wäre , — wie übrigens aus Grund vorliegen¬
den letzten Willens und unter Aufrechnung nachge -
wiesenen Vorcmpsang « des Geladenen durch in Be¬
zug auf ihn bi « jetzt fürsorgliche Theilung bereit «
geschehen.

Staufen , den 9 . Juni 1865 .
Der großh . Notar des l . Distrikt « :

Ries .
Z . t .466 . Nr . 7416 . Engen . ( Nachtrag . )

Zu unscrm Ausschreiben vom 23 . v . Mts . bemerken
wir noch nachträglich , daß Samuel Scherle von
Riedheim auch noch der Entwendung eines braunen
Filzhules zum Nachtheil des Johann Hauser von
Möhringen angeschuldigt wird , und sich auch Hierwegen

binnen 14 Tagen
zur Verantwortung zu stellen hat , widrigenfalls da «
Erkenntniß nach Lage der Akten gestillt würde .

Engen , den 8 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Zepf .
Z . t .441 . Nr . 4607 . Bonndorf . ( Vorla¬

dung . ) I . A . S . gegm Peter Kreider von Stau¬
fen und Josef Angst , jetzt Tindall , von Obereg¬
gingen , wegen Refraktion .

Beschluß .
Zur Hauplverhandlung wird Tagfahrt auf

Freitag den 30 . d . M . , früch 8 Uhr ,
angeordnet , wozu die beiden Angeschuldigten Peter
Kreider von Staufen und Xaver Angst , jetzt Tin¬
dall , von Obercggingen mit dem Bedrohen vorge¬
laden werden , daß im Fall ihre « Ausbleibens das Ur¬
theil nach dem Ergebniß der Untersuchung würde ge¬
fällt werden .

Bonndorf , den 10 . Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

S ch ö n l e.
Z . t .458 . Nr . 12,641 . Heidelberg . ( Bor -

Friedrich Wilhelm Reiher dahier ,
wegen Refraktion ,

wird Tagfahrt zur Hauptverhandlung auf
Mittwoch den 5 . Juli ,

Morgens 9 Uhr ,
angeordnet und hiezu der Angeschuldigt « Friedrich
Wilhelm Reiher von hier mit dem Androhcn vor¬
geladen , daß im Falle seines Ausbleibens das Urtheil
nach dem Ergebniß der Untersuchung werde gefällt
werden .

Heidelberg , dm 10. Juni 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

H. Tüpfle .

Druck und Verlag der G . Braun ' scheu Hofbuchdruckerei .
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